Anmerkungen zur Mustersatzung
Die Vereinssatzung ist das „Grundgesetz“ eures Vereins. Hier steht das wesentliche, was den formalen Ablauf eures Vereinslebens betrifft. Allerdings gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die Satzung zu gestalten ohne mit den vereinsrechtlichen Vorgaben in Konflikt zu geraten. Unsere Mustersatzung hat sich zwar bewährt, wir wollen euch aber hier auch ein paar Alternativformulierungen vorschlagen:
§ 3 Vereinszweck
Bei der Beschreibung des Vereinszwecks könnt ihr zwar kreativ sein, solltet euch aber auch an bestimmte Regeln halten. Es sollte auf der einen Seite sowohl ganz allgemein euer ideeller Anspruch formuliert sein als auch auf der anderen Seite konkreter gesagt werden wie ihr diesen Anspruch verwirklichen wollt.

Bei der Überprüfung der Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt wird anhand der Satzung überprüft ob ihr euren Vereinszweck erfüllt habt. Also bitte bei der Abfassung keine zu hochgesteckten Ziele formulieren, die ihr nachher in der Praxis nicht einhalten könnt. 

Hier noch ein alternativer Formulierungsvorschlag für den §3 aus der Mustersatzung:

(1) Der Verein hat den Zweck, die Jugend der Gemeinde XY zu unterstützen und zu fördern.

Der Vereinszweck wird verwirklicht insbesondere durch:

- Organisation und Unterstützung von Jugendfreizeit- und Bildungsangeboten.

- Führung eines Jugendraumes

- Förderung ehrenamtlichen Engagements junger Menschen

Der Vereinszweck soll durch folgende Mittel erreicht werden:

a.) Öffentliche Veranstaltungen

b.) Nichtöffentliche Veranstaltungen

c.) Kooperationsprojekte

§ 5 Mitgliedschaft

Wenn ihr Karteileichen vermeiden wollt könnt ihr folgende Absätze in eure Satzung einfügen:

(3) Ab dem 25. (oder 27.) Lebensjahr tritt das Mitglied in eine fördernde Mitgliedschaft ein. Fördernde Mitglieder haben kein Stimmrecht. Über Ausnahmen entscheidet die Mitgliederversammlung.

Alt (3) Die Mitgliedschaft erlischt außer durch Tod

-  wenn ein Mitglied mit mehr als zwei Jahresbeiträgen im Rückstand ist.

§ 8 Der Vorstand

Bei den Vorstandsämtern und der Organisation des Vorstandes gibt es unterschiedliche Lösungen die wir euch hier kurz vorstellen wollen. 
Hier hängt es davon ab, ob euer Verein eher im Hintergrund steht und zur formalen Absicherung eures Jugendtreffs existiert, oder ob euer Treff strikt nach den Regeln des Jugendvereins organisiert ist. In der Praxis gibt es hier sehr unterschiedliche Regelungen. 
§8 (1)

Die Anzahl der Vorstandsämter sollte so gewählt werden dass zwar möglichst viele Leute in die Arbeit einbezogen werden, das Gremium auf der anderen Seite aber auch arbeitsfähig ist. In der Praxis gibt es Vorstände, die nur aus drei Leuten bestehen und Vorstände die 13 Mitglieder haben. Unsere Mustersatzung sieht 7 Vorstandsämter vor. 

Bei der Festlegung der Vorstandämter könnt ihr z.B. die Beisitzerposten reduzieren und dafür z.B. einen 2. Kassenwart bestimmen oder einen Schriftführer. In manchen Treffs werden z.B. auch Organisationswart oder Materialwart festgelegt. 
Bei der Frage ob die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes jeweils zu zweit vertretungsberechtigt sind oder jeder einzeln gibt es unterschiedliche Auffassungen. Während die Lösung, dass gemeinsam gehandelt werden muss dazu führt, dass ihr z.B. die Führung eures Bankkontos oder auch bei der Unterschrift unter Verträge jeweils zwei Vorstandsmitglieder anwesend sein müssen garantiert dieses Vorgehen eine große Sicherheit für euren Verein.   

§8 (4)
Sollte der noch amtierende Vorstand versäumt haben, rechtzeitig eine Neuwahl durchzuführen, ist der Verein nicht mehr handlungsfähig, da er kein Vertretungsorgan mehr hat. Vertragsabschlüsse, aber auch Neuaufnahmen oder Vereinsstrafen wären rechtsunwirksam. 
Dieses Problem kann der Verein mit einer sog. Übergangsklausel in der Satzung vermeiden wie sie in der Mustersatzung unter §8 (4) enthalten ist. Diese besagt, dass der Vorstand so lange im Amt bleibt, bis ein neuer gewählt wird. Natürlich darf das nicht dazu missbraucht werden, eine Neuwahl bewusst hinauszuzögern, um als Vorstand noch möglichst lange im Amt bleiben zu können. Auch gilt diese Klausel nicht für den Fall, dass eine bestimmte Vorstandsfunktion nicht gewählt wurde - also nicht die erforderlichen Stimmen bekommen hat. Kann niemand gewählt werden, bleibt diese Funktion dann vorerst unbesetzt.
